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V

Vorwort zur 15. Auflage

Die 15.Auflage erscheint mit etwas größerem zeitlichen Abstand zur Vorauflage als
gewohnt, was an den Corona-Jahren liegt, in denen wissenschaftliches Arbeiten für
längere Zeit nicht oder nur eingeschränkt möglich war. Wiederum wurden alle neuen
Entwicklungen in allen völkerrechtsrelevanten Bereichen eingearbeitet und die weiter-
führenden Literaturhinweise ebenso ergänzt wie die Listen von Hinweisen auf ein-
schlägige Dokumente und Entscheidungen. Neu hinzugekommen sind kürzere Ein-
führungen in spezielle Bereiche des Völkerrechts (Umwelt- und Klimavölkerrecht,
Wirtschaftsvölkerrecht und See- undWeltraumvölkerrecht), jeweils mit weiteren Lite-
raturhinweisen.

Diese Auflage erscheint in einer Zeit, in der ein ständiges Mitglied mit Veto-Recht des
UN-Sicherheitsrates die grundlegendsten Regeln des Völkerrechts täglich verletzt und
missachtet. Gemeint ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das wird an
den entsprechenden Stellen des Lehrbuches angesprochen, aber nicht weiter vertieft,
weil sich behauptete Fakten nicht alle verifizieren lassen („Das erste, was im Krieg
stirbt, ist die Wahrheit.“). Daraus zu schließen, das Völkerrecht setze sich im Fall sei-
ner krassen Verletzung eben doch nicht durch, wäre verkehrt. Im Gegenteil: Es ist in
der Presse und darüber hinaus in aller Munde und seine Kenntnis wichtiger, denn je.
Dass das System des UN-Sicherheitsrates einer Reform bedarf, ist unbestreitbar.

Besonderer Dank gilt dem Team am Hamburger Lehrstuhl, insbesondere Fabian Pre-
ger, der die Arbeit an der Neuauflage von Anfang an inhaltlich begleitet hat, ebenso
Verena Kahl für ihre umweltvölkerrechtliche Expertise, sowie Christian Kisczio und
Jannik Luhm, die neben inhaltlichen Impulsen die Hauptlast an der Koordinierung
und technischen Fertigstellung dieser Auflage bewältigt haben.

Saarbrücken, Brüssel, Hamburg, im Juli 2023 Torsten Stein
Christian von Buttlar

Markus Kotzur





VII

Vorwort zur 14. Auflage

Die mit der kompletten Neubearbeitung in der 11.Auflage (2005) gewählte Struktur
hat sich bewährt und bleibt auch in der 14.Auflage unverändert. Wie in der 12.Auflage
(2009) und der 13.Auflage (2012) dient auch die 14.Auflage der Aktualisierung und
damit der Einarbeitung aller seit der 13.Auflage hinzugekommenen neuen Entwick-
lungen in allen völkerrechtsrelevanten Bereichen (Rechtsetzung, Rechtsprechung und
Staatenpraxis). Aktualisiert wurden auch die weiterführenden Literaturhinweise vor
den einzelnen Untergliederungen.

Die bisherigen Verfasser freuen sich, dass ab der 14.Auflage Prof. Dr. Markus Kotzur
(Universität Hamburg) das Autorenteam verstärkt. Gleichwohl bleibt es dabei, dass
alle Autoren das Lehrbuch gemeinsam erstellt haben und verantworten.

Die Verfasser danken Eva Bredler und Janek Piorr für den außerordentlichen Einsatz
und die engagierte Mitarbeit an der Fertigstellung dieser Auflage.

Saarbrücken/Brüssel/Hamburg, im Juli 2016 Torsten Stein
Christian von Buttlar

Markus Kotzur
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